
Regelung Pflicht-Arbeitsstunden für aktive Vereinsmitglieder      ab 1.1.2019  

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

seit der Gründung unseres Reitvereins im Jahr 1956 finden sich Menschen in einer 
Gemeinschaft zusammen um dem Reitsport in einer Form nachzugehen, die für jeden alleine 
nicht möglich wäre.  

Ob mit einem Schulpferd oder als Einsteller, beim Voltigieren, Dressur – oder Springtraining, 
unsere tolle Reitanlage bietet sämtliche Möglichkeiten für Reiter und Pferd.  
 

Für Vereinsmitglieder gibt es 2 Leistungen die das Vereinswesen am Leben halten:  

Den Vereinsbeitrag , der Neuanschaffungen, Instandhaltung und laufende Kosten abdeckt 
sowie der Helfereinsatz, mit dem die Reitanlage instand gehalten oder Reitveranstaltungen 
durchgeführt werden können. 

Ein Zeichen der Zeit ist auch in unserem Verein ein sinkendes Engagement bei 
Arbeitseinsätzen und Festen. Damit wir unseren Verein auch in den nächsten 60 Jahren fit 
halten wollen wir, dass sich alle Vereinsmitglieder gleichermaßen an den anfallenden 
Aufgaben beteiligen. 

 
Somit wird ab 01. Januar 2019 folgende Regelung für jedes aktive Vereinsmitglied, gleich 

ob als Reiter, Reitschüler, Fahrer oder Voltigierer gelten: 

Jede/r aktive Anlagenbenutzer/in hat pro Jahr folgende Anzahl an Arbeitsstunden zu verrichten.  

- Kinder bis 8 Jahre:    10 Arbeitsstunden 

- Jugendliche 9 - 16 Jahre:   18 Arbeitsstunden 

- (Junge) Erwachsene ab 17 Jahren:  25 Arbeitsstunden 

Diese können im Rahmen zuvor angekündigten Arbeitseinsätzen (Homepage, persönliche 

Anfrage, Aushang / schwarzes Brett) abgeleistet werden. 

- Die geleisteten Arbeitsstunden werden auf der Arbeitsstunden-Karte durch ein  

       Vorstandsmitglied abgezeichnet. 

 
- Die Arbeitsstunden-Karte wird am Anfang eines Jahres vom Vorstand ausgegeben 

und muss bis spätestens 31.Januar des Folgejahres unaufgefordert beim Vorstand 

abgegeben werden. 

 

- Nur unterschriebene Arbeitsstunden gelten als geleistet. 
 

- Bei Verlust oder Nichtabgabe werden die Stunden belastet. 
 

- Bei Verlust der Karte müssen die abgeleisteten Arbeitsstunden nochmals 
nachgearbeitet werden. 
 

- Für den Nachweis der geleisteten Arbeitsstunden auf der Arbeitsstunden-Karte ist 
jeder selbst verantwortlich. 
 

- Bei der unterjährigen Mitgliedschaft sind die Stunden anteilig abzuleisten. 
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- Am Jahresende müssen alle Stunden auf der Karte abgezeichnet sein. 
 

- Eltern, Geschwister, weitere Familienangehörige oder andere Personen können auch  
Arbeitsstunden für aktive Mitglieder ableisten. Auch hier ist darauf zu achten, dass die 
Stunden abgezeichnet werden, sonst haben die erbrachten Stunden keine Geltung. 
 

- Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung geleisteter Arbeitsstunden, weder wenn 
das Mitglied unterm Jahr aus dem Verein austritt, noch wenn mehr als die 
geforderten Arbeitsstunden geleistet werden.   
 

- Mehrstunden können nicht ins Folgejahr übertragen werden. 
 

- Nicht geleistete Stunden werden nach Abgabe der Arbeitsstunden-Karte mit 10,- € in 
Rechnung gestellt. 
 

- Die Mitglieder werden hierüber in schriftlicher Form informiert und können innerhalb von 
14 Tagen einen Einspruch einlegen, ansonsten wird der Betrag vom Konto abgebucht. 
 

 
Eine „ToDo“ Liste mit Arbeiten die erledigt werden müssen, wird erstellt und am schwarzen 

Brett ausgehängt. Somit ist gewährleistet, dass jeder seine Arbeitsstunden leisten kann. 

 
Als Arbeitsstunden zählen: 

- einberufene Arbeitseinsätze 
- Turnier-Vor- oder Nachbereitung 
- Helferschichten an Vereinsveranstaltungen ( Reitturniere, Voltizeltlager BadenClassics  )    
- Arbeiten die außerhalb der einberufenen Arbeitsdienste geleistet werden können, 

jedoch nur nach vorherigem Einverständnis eines Vorstandsmitgliedes 
 
Nicht als Arbeitsstunden zählen: 

- Entfernen von Pferdeäpfeln aus der Reithalle, auf den Reitplätzen und auf dem 

Parkplatz,  

- Leeren der Schubkarren für die Pferdeäpfel  

- Fegen der Putzplätze / Abspritzplatz. 

 

WICHTIG:  

Wenn Du / Sie etwas sehen was aus Ihrer Sicht getan werden sollten und was Du / Sie gerne 

übernehmen würden sprich / sprechen Sie uns an ! 

Jedes Können ist gefragt, helfen Sie uns mit Ihrem  

Wir brauchen zum Beispiel: 

Handwerklich: Schlosser, Gas – Wasser Installateur, Elektriker, KFZ ( unsere Schlepper ), 

Landschaftsgärtner ( Pflaster oder Baumfällarbeiten )    

Marketing oder IT Spezialist/in   


